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hAuptresultAte der AnAlyse zur Abstimmung 
vom 17. Juni 2012

Am 17. Juni 2012 wurden dem schweizer stimmvolk zwei initiativen und eine behördenvor-
lage zum entscheid vorgelegt. die stimmenden lehnten alle drei vorlagen deutlich ab.

die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (managed care)

die grösste überraschung des urnengangs vom 17. Juni 2012 war sicherlich die deutlich-
keit, mit welcher die managed-care-vorlage verworfen wurde. 76 prozent der teilneh-
menden sagten nein zu einer vorlage, welche vom parlament seinerzeit mit deutlicher 
mehrheit verabschiedet wurde. das klare scheitern lag unter anderem auch daran, dass 
sich die stimmbürgerschaft kaum an parteiparolen und -standpunkten orientierte. Ange-
sichts der tatsache, dass der graben zwischen befürworterinnen und gegnerinnen quer 
durch die meisten parteien und Fraktionen verlief, kommt dieser befund nicht unerwar-
tet. die deutlichste Ablehnung erfuhr die vorlage von seiten der svp-sympathisantinnen 
(nein- stimmen anteil: 87%). von den Anhängerschaften der beiden befürwortenden mitte-
parteien Fdp und cvp hielten sich nur 32 (cvp) bzw. 28 prozent (Fdp) an die parteiparole 
der nationalen mutterorganisation. die gefolgschaft der sp, deren nationale delegierten-
versammlung eine nein-parole fasste, hielt sich hingegen mehrheitlich an jene, obschon 
immerhin 32 prozent ein Ja einlegten.

das geschlecht spielte für einmal eine nicht unbedeutende rolle beim entscheid: männer 
haben die managed-care-vorlage zwar deutlich abgelehnt (69%), aber nicht derart wuchtig 
wie Frauen. nur gerade zwei von zehn stimmbürgerinnen hiessen die vorlage gut. noch 
grösseren einfluss übte der umstand aus, ob man selbst schon einem Ärzteverbund an-
gehört oder nicht. versicherte, welche einem Ärztenetzwerk bereits angehören, stimmten 
zu etwa einem drittel (34%) zugunsten des neuen Kvg, während der (zahlenmässig stär-
kere) rest der versicherten zu 81 prozent nein einlegte. dieser umstand ist auch dafür 
verantwortlich, dass die Ablehnung in der romandie und im tessin, wo integrierte versor-
gungsnetze nur vereinzelt bestehen, deutlicher ausgefallen ist als in der deutschschweiz. 
verblüffend ist hingegen der befund, dass selbst diejenigen, die einem versorgungsnetz-
werk angehören und damit beste erfahrungen gemacht haben, die vorlage mehrheitlich 
ablehnten (56% nein-stimmenanteil).

ist die vorlage deshalb so klar gescheitert, weil sie zu komplex war? Auf die Frage nach dem 
inhalt der Kvg-revision gab etwa ein viertel der teilnehmenden (24%) eine Antwort, die auf 
einen sehr geringen Kenntnisstand zur sachfrage schliessen lässt. eine relative mehrheit 
der teilnehmenden (36%) nannte auf die Frage nach dem inhalt der vorlage das modell der 
integrierten versorgung. Allerdings fielen die Antworten dieser Kategorie unterschiedlich 
differenziert aus. etwa jede/r sechste teilnehmende (17%) war weiter der Ansicht, dass ein 

versicherungsmodell verankert werde, dass dem hmo- oder hausarzt-modell entspreche 
bzw. ähnlich sei. Für 17 weitere prozent ging es bei der Abstimmung darum, ob die freie 
Arztwahl eingeschränkt werden solle oder nicht. daneben wurden vereinzelt weitere in-
haltsangaben gemacht, so etwa der risikoausgleich, die senkung der gesundheitskosten 
generell, die erhöhung, aber auch die senkung der prämien und die Änderungen, die sich 
für den selbstbehalt ergeben.

Als Fazit lässt sich ziehen, dass das vorlagenwissen im vergleich zu anderen, ähnlich ge-
lagerten Abstimmungen nicht aussergewöhnlich tief war. das neue Kvg enthielt aber eine 
hohe materielle Fülle, weshalb sich die stimmbürgerinnen gezwungenermassen auf einige, 
wenige Aspekte als entscheidgrundlage beschränkten. Weitere dimensionen liessen sie 
hingegen häufig unberücksichtigt.

der wichtigste grund (29% erstnennungen) für die Ablehnung der vorlage war die Furcht 
vor einer einschränkung der freien Arztwahl. Weitere 23 prozent gaben an, dass sie das 
managed-care-modell einfach nicht überzeuge bzw. dass es bereits andere, ähnliche mo-
delle gäbe (etwa das hausarztmodell), die ausreichen würden. 13 prozent glaubten nicht, 
dass dieses modell einsparungen bringen werde und wenn doch, dann würden bloss die 
Krankenkassen davon profitieren, nicht aber die versicherten. 8 prozent bemängelten, dass 
die vorlage unverständlich oder die Ausgangslage verwirrend gewesen sei. 

die Analyse der haltungen der stimmbürgerinnen zu den wichtigsten, im Abstimmungs-
kampf vorgelegten Argumenten zeigt, dass die gegnerschaft zwei trümpfe hatte, denen die 
befürworterinnen nichts vergleichbares entgegensetzen konnten: zum einen konnten die 
gegnerinnen der Kvg-revision eine klare mehrheit davon überzeugen, dass die freie Arzt-
wahl eingeschränkt würde. Fast drei viertel (73%) aller befragten teilten diese Auffassung. 
zum anderen glaubten die teilnehmenden eher den gegnern als den befürwortern, als es 
um die finanziellen Konsequenzen der gesundheitsreform für den einzelnen ging. 64 pro-
zent waren der Ansicht, dass die gesundheitskosten für den einzelnen weiter ansteigen 
würden. 

die initiative «eigene vier Wände dank Bausparen»

nachdem sich das schweizer stimmvolk bereits am 11. märz 2012 zu einer bausparinitiative 
geäussert hatte, verwarf es am 17. Juni 2012 ein ähnlich gelagertes begehren des haus-
eigentümerverbandes. dabei spielte die parteiverbundenheit bloss eine sekundäre rolle 
beim entscheid. Während sich die sympathisantinnen der cvp und sp mehrheitlich an die 
parole ihrer bevorzugten partei hielten, legten die gefolgschaften der Fdp und der svp 
entgegen der empfehlung ihrer parteien mehrheitlich ein nein in die stimmurnen. eine 
bedeutendere rolle bei der meinungsbildung spielte der persönliche nutzen, den man sich 
von der initiative versprach. diejenigen, welcher der vorlage eine sehr hohe persönliche be-
deutung zumassen, nahmen sie in der Folge auch mehrheitlich (57%) an. Wer das begehren 
jedoch für sich selbst für unwichtig erachtete, lehnte es mit grosser Wahrscheinlichkeit ab. 
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in der Wahrnehmung des stimmvolkes ging es bei der Abstimmung über die initiative 
 «eigene vier Wände dank bausparen» um dieselben inhalte wie schon bei der ersten bau-
sparabstimmung des Jahres 2012. bis auf eine Ausnahme wurden zudem auch dieselben 
entscheidgründe genannt. diese eine Ausnahme bildete das motiv des persönlichen nut-
zens. es wurde dieses mal deutlich häufiger als entscheidgrund angegeben. im umkehr-
schluss bedeutet dies, dass stimmende, die von der initiative nicht selbst zu profitieren 
hofften, die initiative des hauseigentümerverbands signifikant häufiger ablehnten als die 
basellandschaftliche «bauspar-initiative».

die initiative «für die stärkung der Volksrechte in der aussenpolitik (staatsverträge 
vors Volk!)» 

der graben zwischen befürworterinnen und gegnerinnen der initiative verlief grob gesagt 
zwischen svp-Anhängerinnen und dem rest. denn während die svp-Wählerschaft die 
Auns-initiative mit einer satten zweidrittelmehrheit unterstützte, lehnten die parteianhän-
gerschaften der Fdp, cvp und sp die vorlage mit hohen nein-stimmenanteilen (zwischen 
83 und 90 prozent) ab. die zahlenmässig starke gruppe der parteiungebundenen tat es 
ihnen gleich und verwarf die vorlage ebenfalls deutlich. Andere merkmale und haltungen 
waren bloss von sekundärer bedeutung für den urnenentscheid.

das am häufigsten vorgebrachte motiv für einen Ja-entscheid war die Forderung nach mehr 
mitspracherechte in der Aussenpolitik. eine beträchtliche zahl der Ja-stimmenden prä-
zisierte zudem, dass sie mit der Aussenpolitik der regierung bzw. des parlaments nicht 
einverstanden sei und in jenem bereich lieber dem volk das letzte Wort geben würden. 
Abgelehnt wurde die Auns-initiative hauptsächlich deswegen, weil sie zu einer qualitativen 
wie auch quantitativen überforderung des stimmvolks führen würde. 41 prozent der nein-
stimmenden argumentierten, dass bei einer Annahme der initiative über zu viele vorlagen 
abgestimmt werden müsste und die komplexen vertragswerke das stimmvolk zudem mate-
riell überfordern würden. 19 prozent sagten weiter, dass die Aussenpolitik eine prärogative 
der regierung bzw. des parlaments bleiben solle. 

der Argumententest zeigt, dass gewisse Argumente der initiantinnen auf grössere sympa-
thien stiessen als der deutliche Abstimmungsausgang vermuten lässt. er zeigt aber gleich-
zeitig auch, dass die initiative in den Augen der meisten stimmenden einfach zu weit ging. 
drei viertel aller befragten pflichteten dem Argument bei, wonach die initiative nicht zu 
mehr demokratie, sondern zu mehr unnötigen Abstimmungen führen würde. 70 prozent 
sind ausserdem der Ansicht, dass das schweizer stimmvolk schon jetzt über die wichtigsten 
aussenpolitischen belange entscheiden könne und die initiative deshalb unnötig sei.

Zur methode

die vorliegende untersuchung beruht auf einer von der voX-partnerschaft realisierten 
nachbefragung zur volksabstimmung vom 17. Juni 2012. die befragung wurde vom For-
schungsinstitut gfs.bern innerhalb von fünfzehn tagen nach der Abstimmung durchgeführt. 
die datenanalyse erfolgte durch das institut für politikwissenschaft der universität bern 
(ipW). die befragung wurde von 75 befragerinnen von zu hause aus telefonisch durchge-
führt, wobei gfs.bern die möglichkeit hatte, die interviews extern, und ohne dass dies für 
die befragerinnen und die befragten erkennbar war, zu beaufsichtigen. die Auswahl der 
befragten wurde in einem dreistufigen zufallsverfahren ermittelt. der stichprobenumfang 
betrug 1507 stimmberechtigte personen, davon kamen 53 prozent aus der deutschschweiz, 
27 prozent aus der Westschweiz und zwanzig prozent aus der italienischsprachigen 
schweiz. der stichprobenfehler für die gesamtheit der befragten lag bei +/– 2.5 prozent. 
vorsicht bei der interpretation der daten ist dort geboten, wo die teilstichproben klein sind 
und die verteilung der prozentwerte zugleich ausgeglichen ist (50:50). in solchen Fällen 
können auf grund des stichprobenfehlers keine Aussagen über mehrheitsverhältnisse ge-
macht werden.
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tabelle 1: ergebnisse in prozent der stimmenden gesamtschweizerisch und pro Kanton 

stimm beteiligung

in %

eigene vier Wände 
dank Bausparen

% Ja

staatsverträge 
vors Volk

% Ja

managed care

% Ja

schweiz 38.7 31.1 24.7 24.0

zh 40.5 28.7 26.1 28.1 

be 34.5 23.5 22.6 28.6 

lu 43.0 26.7 23.0 27.8 

ur 27.5 22.7 23.2 22.6 

sz 42.5 31.4 34.0 26.5 

oW 42.3 28.9 28.5 23.8 

nW 41.0 29.1 28.5 24.7 

gl 25.1 26.2 27.5 23.6 

zg 43.4 30.2 27.1 26.1 

Fr 34.3 27.9 18.6 20.3 

so 39.0 27.7 23.4 28.7 

bs 44.3 24.0 21.4 20.7 

bl 40.0 41.1 22.5 19.2 

sh 59.7 35.0 33.3 26.2 

Ar 38.9 30.5 27.7 32.3 

Ai 26.6 27.5 28.4 30.7 

sg 35.3 28.1 28.1 34.4 

gr 32.7 30.5 24.3 29.8 

Ag 33.2 31.1 27.1 31.0

tg 31.6 28.8 28.6 34.1 

ti 38.9 42.0 38.4 12.4 

vd 43.1 38.2 17.6 8.8 

vs 41.0 32.2 20.7 15.9 

ne 35.8 30.4 17.6 18.8 

ge 48.1 46.1 26.3 13.4 

Ju 29.9 26.7 18.2 16.3 

Quelle: http//www.admin.ch (vorläufige ergebnisse)

bedeutung der vorlAgen, stimmbeteiligung 
und meinungsbildung

Bedeutung der Vorlagen
die befragten konnten die bedeutung der vorlagen sowohl für sich selbst wie auch für das 
land auf einer skala von null (ohne bedeutung) bis zehn (höchste bedeutung) einstufen. 
dabei wurden allen drei vorlagen bloss mässige, teils gar tiefe bedeutungswerte zugewie-
sen. einzig der Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (managed care) wurde eine 
knapp überdurchschnittliche persönliche relevanz beigemessen.1 Alle anderen ermittelten 
bedeutungswerte liegen zum teil deutlich unter den entsprechenden langjährigen durch-
schnittswerten.2 die geringste persönliche wie auch nationale bedeutung wurde dabei der 
nur wenig aussichtsreichen3 initiative «eigene vier Wände dank bausparen» zugesprochen. 

damit liegt uns bereits eine erste erklärung für die unterdurchschnittliche beteiligungsrate 
von 38 prozent vor: keine der vorgelegten sachfragen vermochte die stimmbürgerschaft in 
erheblichem masse zu mobilisieren. es nahmen vorwiegend regelmässige urnengänger 
teil (56% aller teilnehmenden) – stimmbürger, die ihre teilnahme nicht von der brisanz 
des vorlagenthemas oder ihrem interesse daran abhängig machen, sondern die beteiligung 
an einem urnengang als erfüllung einer bürgerpflicht erachten. selektive urnengänger – 
demnach solche, die dann partizipieren, wenn eines der vorlagenthemen sie anspricht – 
waren in der minderzahl. Wie gering das mobilisierungspotenzial der vorlagen war, kommt 
stellvertretend in folgendem befund zum Ausdruck: selbst die svp-Wählerschaft hielt die 
Auns-initiative «staatsverträge vors volk!» für nicht besonders wichtig (durchschnitts-
werte svp-sympathisantinnen: 6.2 für die nationale und 4.5 für die persönliche bedeu-
tungszumessung). 

1 An die revision des Kvg konnten sich die teilnehmenden auch am ehesten erinnern, wenn sie danach 
gefragt wurden, über welche vorlagen am vergangenen Abstimmungswochenende entschieden wur-
de. 70 prozent nannten die managed-care-vorlage. An die initiative «eigene vier Wände dank bauspa-
ren» konnten sich nur noch 51 prozent, an die Auns-initiative gar nur 48 prozent erinnern.

2 der durchschnittswert für die nationale bedeutungszumessung beträgt für die Jahre 2000–2009 6.9, 
für die persönliche bedeutungszumessung 5.4. 

3 drei monate vor der Abstimmung vom 17. Juni 2012 wurde bereits über eine thematisch und inhaltlich 
sehr ähnliche initiative – die «bauspar-initiative» – abgestimmt. diese wurde relativ deutlich abgelehnt 
(55.8% nein-stimmen), worauf man dem begehren des hauseigentümerverbands für den 17.6.2012 
keine allzu grossen chancen einräumte.
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tabelle 1.1:  bedeutung der vorlage für das land und die befragte person in prozent der 
stimmberechtigten 

eigene vier Wände 
dank Bausparen

staatsverträge  
vors Volk

managed care

bedeutung für ... das land 
 (%)

persönlich 
(%)

das land  
(%)

persönlich 
(%)

das land  
(%)

persönlich 
(%)

sehr gering (0, 1)
gering (2–4)
durchschnittlich (5)
gross (6–8)
sehr gross (9, 10)

10
21
21
40
8

25
31
19
22
3

27
15
18
44
17

518
29
21
26
7

5
8
18
49
20

12
20
21
32
16

Arithmetisches mittel 
(n)

5.4 
(1249)

3.7 
(1325)

6.1 
(1246)

4.4 
(1304)

6.6 
(1277)

5.5 
(1310)

© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

stimmbeteiligung

die teilnahmequote von 38.7 prozent lag klar unter dem durchschnitt für die letzten beiden 
Jahrzehnte (44.1%). die stärkste motivation zur teilnahme bildete wie üblich das politische 
interesse. Wer ein starkes interesse an politischen Angelegenheiten bekundet, gab seine 
stimme mit grosser Wahrscheinlichkeit ab (76% teilnahmequote). Anders die politisch des-
interessierten: sie blieben der urne zu 95 prozent fern. Wie gewohnt beteiligten sich die 
schichten mit hoher bildung und hohem einkommen überdurchschnittlich stark an der Ab-
stimmung ebenso wie die älteren stimmberechtigten. 

ein eher unübliches bild präsentiert sich uns beim blick auf die beteiligungsquoten der 
verschiedenen parteigefolgschaften. die ansonsten überdurchschnittlich fleissigen urnen-
gänger aus den reihen der cvp- und Fdp-Anhängerschaften blieben den urnen dieses mal 
mehrheitlich fern. nur gerade ein drittel beider Anhängerschaften nahm teil. ungewöhnlich 
war zudem, dass sich Frauen signifikant häufiger beteiligten als männer. 

das deutliche scheitern der einzigen behördenvorlage des vergangenen Abstimmungs-
wochenendes, die revision des Kvg, lag nicht daran, dass sich stimmbürger, die einem 
Ärztenetzwerk bereits angehören und damit ausserdem auch gute erfahrungen gemacht 
haben, nur höchst mässig beteiligten. im gegenteil, diese gruppe von stimmberechtig-
ten partizipierte sogar überdurchschnittlich häufig. 52 prozent der befragten, die einem 
Ärzte netz werk angehören und 63 prozent derer, die damit sehr gute erfahrungen gemacht 
 haben, nahmen teil.

tabelle 1.2:  beteiligung nach sozialen und politischen merkmalen in prozent der  
stimmenden 

merkmale/Kategorien stimmbeteili-
gung in %

n Korrelations-
koeffizienta

total voX (gewichtet) 39 1500

interesse für Politik V = .50***

sehr interessiert 76 242

eher interessiert 51 617

eher nicht interessiert 16 420

überhaupt nicht interessiert 5 195

alter V = .34***

18 bis 29 Jahre 11 291

30 bis 39 Jahre 28 275

40 bis 49 Jahre 44 264

50 bis 59 Jahre 51 216

60 bis 69 Jahre 49 282

70 Jahre und darüber 63 172

Bildung V = .21***

hoher bildungsstand 51 630

mittlerer bildungsstand 31 738

niedriger bildungsstand 26 133

Geschlecht V = .05*

männer 36 728

Frauen 41 772

Parteiverbundenheit V = .23***

sp – sozialdemokratische partei 49 270

cvp – christlichdemokratische volkspartei 33 136

Fdp. die liberalen 33 252

svp – schweizerische volkspartei 40 184

grüne (58) 45

glp – grünliberale partei (58) 31

bdp – bürgerlich-demokratische partei (38) 29

Keine partei 34 307

a zur interpretation der statistischen Koeffizienten siehe Abschnitt 5 «zur methode». 
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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meinungsbildung – schwierigkeit bei der entscheidungsfindung und entscheidzeitpunkt

die revision des Krankenversicherungsgesetzes, obwohl letztlich deutlich abgelehnt, war 
offenbar keine sachfrage, die von vornherein überhaupt keine chancen an der urne hatte. 
denn ein überdurchschnittlich hoher Anteil von 39 prozent aller stimmenden bekundeten 
mühe bei der entscheidfindung, konnten sich also nicht so leicht festlegen. dies mag einer-
seits an der Komplexität der vorlage gelegen haben. Andererseits waren wohl viele ambi-
valent eingestellt zur vorgeschlagenen gesetzesänderung. bei den beiden initiativen lagen 
die dinge jedoch anders. der entscheid stand in beiden Fällen schon relativ früh fest und fiel 
einer klaren mehrheit der teilnehmenden auch leicht. 

tabelle 1.3:  entscheidzeitpunkt und schwierigkeit der meinungsbildung in prozent der 
stimmenden

eigene vier Wände staatsverträge  
vors Volk

managed care

entscheidzeitpunkta

von Anfang an klar 24 26 23

3. bis 6. Woche vor der  
Abstimmung

25 24 24

1. bis 2. Wochen vor der  
Abstimmung

35 35 37

letzte Woche vor der  
Abstimmung

17 16 17

schwierigkeit bei der entscheidunga

eher leicht 69 68 57

eher schwierig 24 26 39

Weiss nicht, keine Antwort 7 6 3

a nur teilnehmende (n=580).
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

Änderung des bundesgesetzes über  
die  KrAnKenversicherung (mAnAged cAre) 

Ausgangslage

im september 2011 hiess das parlament mit deutlicher mehrheit eine Änderung des bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (nachfolgend: Kvg) gut. die Änderung betraf 
in erster linie eines der verschiedenen versicherungsmodelle, das modell der integrier-
ten versorgung (nachfolgend auch «managed care» genannt). Wer sich als versicherter für 
dieses modell entscheidet, nimmt leistungen einzig über ein bestimmtes, selbstgewähltes 
versorgungsnetz in Anspruch, erhält hierfür aber prämienermässigungen oder bestimmte 
rückvergütungen. mit dem vom parlament beschlossenen neuen Kvg sollte dieses ver-
sicherungsmodell nun eine gesetzliche verankerung erhalten und die Wahlmöglichkeit 
zwischen integrierter und traditioneller versorgung überall ermöglicht werden. der dem 
stimmvolk vorgelegte gesetzestext enthielt eine vielzahl von regelungen. umstritten wa-
ren insbesondere die Kostenbeteiligung und die neu festgelegte versicherungsdauer. Wer 
sich für das modell der integrierten versorgung entscheidet, für den sollte neu ein selbst-
behalt von 10 prozent bis maximal 500 Franken pro Jahr gelten, während die versicherten 
anderer modelle neu ein selbstbehalt von 15 prozent bis maximal 1‘000 Franken hätten. 
Ausserdem sah das neue Kvg eine versicherungsdauer von bis zu drei Jahren vor. das 
managed-care-modell und ihre Förderung war aber nicht der einzige inhalt des neuen Kvg. 
dieses hätte dem bundesrat zusätzlich ermöglicht, den risikoausgleich unter den versi-
cherern neu festzulegen.

die befürworterschaft versprach sich von der gesundheitsreform, die Qualität der medizi-
nischen versorgung zu verbessern und gleichzeitig die gesundheitskosten durch eine bes-
sere Koordination der medizinischen behandlung zu senken. die gegnerschaft hingegen 
kritisierte am neuen Kvg, dass die freie Arzt- und spitalwahl faktisch abgeschafft werde, 
der budgetdruck in netzwerken zu einem Qualitätsverlust führe und ein frühzeitiger Aus-
tritt aus solchen netzwerken den versicherten sehr teuer zu stehen kommen könnte.

zu beginn sah es gut aus für das neue Kvg. eine deutliche mehrheit des parlaments un-
terstützte die vorlage bei der schlussabstimmung.4 selbst der vorstand des verbands der 
schweizer Ärzte (Fmh) war zunächst einmal auf der seite der befürworterschaft. Alsbald 
aber bröckelte die unterstützung für die vorlage. An einer urabstimmung unter den Fmh-
mitgliedern versagten zwei drittel der teilnehmenden dem neuen Kvg ihre zustimmung 
und sprachen sich für ein referendum aus. ein gewichtiger teil der Ärzteschaft stellte sich 
somit hinter das referendum, welches mit etwa 130‘000 unterschriften zustande kam. 
nachdem die delegiertenversammlungen der svp und bdp eine nein-parole gefasst hat-

 4 der nationalrat stimmte mit 133 zu 46 stimmen Ja (17 enthaltungen), der ständerat mit 28 zu 6 stim-
men (10 enthaltungen). 
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ten, war der Kreis der unterstützer auf die mitte-parteien Fdp, cvp und grünliberale ge-
schrumpft.5 obwohl es im pro-Komitee auch manche vertreterinnen der sp und der grünen 
(wie auch der svp und bdp) gab, durfte man auf seiten der befürworterschaft kaum auf 
stimmen von linken Wählerinnen hoffen, denn die sp fasste mit klarer mehrheit eine nein-
parole, während die grünen stimmfreigabe beschlossen.

Aufgrund dieser Konfliktkonfiguration war es keine allzu grosse überraschung, dass die 
vorlage vom stimmvolk abgelehnt wurde. Allerdings ist die deutlichkeit, mit welcher die 
Änderung des Kvg verworfen wurde, für eine behördenvorlage, die vom parlament seiner-
zeit mit klarer mehrheit angenommen wurde, ungewöhnlich. 76 prozent der stimmenden 
sagten nein zur vorgelegten gesundheitsreform, womit der nein-stimmenanteil höher war 
als bei den beiden gleichzeitig vorgelegten initiativen. 

das Profil der stimmenden

das stimmverhalten zur vorlage weist so gut wie keine erkennbaren muster eines klassi-
schen ideologischen Konflikts auf. die selbsteinstufung auf der links-rechts-Achse war 
für den stimmentscheid irrelevant und auch die parteifarbe des stimmbürgers und der 
stimmbürgerin war nur von sehr geringer bedeutung für das stimmvotum. 

die deutlichste Ablehnung erfuhr das neue Kvg von seiten der svp-sympathisantinnen, von 
denen 87 prozent die behördenvorlage verwarfen. von den Anhängerschaften der beiden 
befürwortenden mitte-parteien Fdp und cvp hielten sich nur wenige an die parteiparole 
der nationalen mutterorganisation. 68 prozent der cvp-sympathisantinnen und gar 72 pro-
zent der Fdp-sympathisantinnen stimmten gegen die parteiempfehlung. die gefolgschaft 
der sp, deren nationale delegiertenversammlung eine nein-parole fasste, hielt sich hin-
gegen mehrheitlich an jene, obschon immerhin 32 prozent ein Ja einlegten. die geringe 
parolenkonformität ist ein Ausdruck dessen, dass die haltung zur gesundheitsreform im 
generellen und zum managed-care-modell im speziellen nicht von der parteiverbunden-
heit abhängig war. zudem gilt: selbst denjenigen, die sich üblicherweise an den partei-
standpunkten orientieren, wäre es angesichts der teilweise grossen uneinigkeit innerhalb 
der jeweiligen parteien schwer gefallen, parteikonform zu entscheiden.

das regierungsvertrauen hingegen korreliert mit dem stimmentscheid, wenn auch nur 
mässig. stimmende, welche dem bundesrat vertrauen, legten mit einer etwas höheren 
Wahrscheinlichkeit ein Ja (29%) in die urne als solche, die dem bundesrat misstrauen (18%).

5 die Kluft zwischen befürworterinnen und gegnerinnen der gesundheitsreform verlief keineswegs ex-
akt entlang der parteigrenzen. in so gut wie allen parteien fanden sich sowohl befürworter wie auch 
gegner des reformvorhabens. Wenig überraschend gab es deshalb auch eine beträchtliche zahl von 
kantonalen Abweichlern. Für einen genauen überblick siehe die entsprechende Abstimmungsseite auf 
parlament.ch.

tabelle 2.1:  managed care – stimmverhalten nach politischen merkmalen, in prozent Ja-
stimmender

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelations- 
koeffizienta

total voX (gewichtet) 24.6 780

Parteiverbundenheit V=.19*

sp – sozialdemokratische partei 32 188
cvp – christlichdemokratische volkspartei 32 62
Fdp. die liberalen 28 104
svp – schweizerische volkspartei 13 101
grüne (19) 36
glp – grünliberale partei (33) 27

bdp – bürgerlich-demokratische partei (36) 14

Keine partei 18 139

einordnung auf der links-rechts-achse V=n.s.
links aussen 25 122
links 30 165
mitte 22 235
rechts 23 137
rechts aussen 21 85

regierungsvertrauen V=.13*
vertrauen 29 414

misstrauen 18 258

Weiss nicht 26 100

a zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

bei den soziodemographischen erklärungsfaktoren fanden sich ebenfalls keine merkmalsgrup-
pen, welche die vorlage mehrheitlich befürworteten. Allerdings hatten sie einen grösseren ein-
fluss auf den stimmentscheid als die politischen haltungen der stimmbürgerinnen. so gab es 
etwa einen signifikanten unterschied im stimmverhalten der geschlechter, der selbst in einer 
multivariaten Analyse bestehen bleibt. männer haben die managed-care-vorlage zwar ebenfalls 
deutlich abgelehnt (69%), aber nicht derart wuchtig wie Frauen. nur zwei von zehn stimmbürge-
rinnen hiessen die vorlage gut.6

6 darüber, warum Frauen häufiger nein stimmten, kann bloss spekuliert werden. es liegt auf jeden Fall 
nicht daran, dass (in unserem sample) Frauen weniger häufiger einem integrierten versorgungsnetz-
werk angehören. ein blick auf die stimmmotive zeigt, dass Frauen signifikant häufiger die einschrän-
kung der freien Arztwahl nannten (differenz: 7 prozentpunkte). es mag sein, dass den Frauen die 
freie Wahl eines bestimmten spezialisten – nämlich des gynäkologen/der gynäkologin – besonders 
am herzen lag und sie die vorlage deshalb häufiger verwarfen.
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noch grösseren einfluss übte der umstand aus, ob man selbst schon einem Ärzteverbund an-
gehört oder nicht. versicherte, welche einem solchen versorgungsnetzwerk bereits angehören, 
stimmten zu etwa einem drittel (34%) zugunsten des neuen Kvg, während der (zahlenmässig 
stärkere) rest der versicherten zu 81 prozent nein einlegte. Just dieser umstand ist auch dafür 
verantwortlich, dass die Ablehnung in der romandie und im tessin, wo integrierte versorgungs-
netze nur vereinzelt bestehen, deutlicher ausgefallen ist als in der deutschschweiz.

Warum aber ist die zustimmungsquote unter den versicherten erster gruppe (Ärztenetzwerk) 
nicht höher? sind diese versicherten mit dem gewählten modell unzufrieden und haben sie es 
deshalb abgelehnt? offenbar nicht. die Auswertung zeigt, dass fast alle über ein Ärztenetzwerk 
versicherten zumindest zufrieden, mehrheitlich gar sehr zufrieden sind mit den erbrachten 
leistungen. doch trotz höchster zufriedenheit mit dem gewählten modell lehnten in unserem 
sample 56 prozent die vorlage ab. solche, die «nur» zufrieden sind, wiesen gar eine Ableh-
nungsquote von 72 prozent auf. mit anderen Worten: selbst diejenigen, die eines der modelle der 
integrierten versorgung aus eigener erfahrung kennen und ausserdem vollauf zufrieden damit 
sind, konnten nicht mehrheitlich zu einem vorlagen-Ja motiviert werden.

tabelle 2.2:  managed care – stimmverhalten nach soziodemografischen merkmalen in 
prozent der Ja-stimmenden

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total voX (gewichtet) 24.6 780

Geschlecht V=.13***

männer 31 345

Frauen 20 435

Ärztenetzwerk angeschlossen V=.18**

Ja 34 279

nein 19 457

erfahrung mit managed care-modell V=.29***

sehr positiv 44 154

eher positiv 28 90

eher negativ (11) 9

sehr negativ (0) 1

Weiss nicht/ gemischte erfahrungen (4) 27
a  zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

Wahrnehmung

im nachgang zum urnengang vom 17. Juni wurde vielerorts bemängelt, dass die managed-
care-vorlage schwer fassbar gewesen sei und deshalb scheiterte. War dem so? Welche 
inhalte verknüpften die stimmenden mit der vorlage und wie differenziert war ihr vorla-
genwissen? 

13 prozent der teilnehmenden bekannten, nicht zu wissen, worum es bei der Abstimmung 
ging. ihre Ablehnungsquote (tabelle 4.3, vierte spalte, zahl in Klammern) war aber nicht si-
gnifikant höher als diejenige der restgruppe. Weitere 7 prozent machten eine sehr generel-
le inhaltsangabe, die von einem geringen Kenntnisstand zeugt (z.b. «neues gesetz bei den 
Ärzten» oder «neues grundprinzip»). ein kleiner teil (2%) machte seinem unmut regelrecht 
luft (z.b. «chabis») oder gab auf die Frage nach dem inhalt einfach an, nein gestimmt zu 
haben – beide Antwortkategorien stehen für eine geringe vorlageninformiertheit. 2 prozent 
glaubten, es gehe bei der Abstimmung um die einführung einer einheitskrankenkasse, was 
offensichtlich falsch ist. damit lässt sich vorläufig zusammenfassen: Knapp jede/r vierte 
stimmende (24%) war vom vorlageninhalt offenkundig überfordert. Allerdings wirkte sich 
das nicht entscheidend auf das resultat aus, denn – abgesehen von denjenigen, die sich 
ohne weitere inhaltsangabe negativ zur vorlage äusserten – wiesen alle anderen Antwort-
kategorien keinen signifikant überdurchschnittlichen nein-stimmenanteil auf.

eine relative mehrheit der teilnehmenden (36%) nannte auf die Frage nach dem inhalt der 
vorlage das modell der integrierten versorgung bzw. gebrauchte die begriffe «Ärztenetz-
werke», «managed care» oder ähnliches. Allerdings fielen die Antworten dieser Kategorie 
unterschiedlich differenziert aus. manche wiederholten bloss die Kurzform des vorlagen-
titels, der im interview ausserdem vorgängig genannt wird (z.b. «es ging um managed 
care»). Andere sprachen davon, dass nun alle einem solchen versorgungsnetzwerk beitre-
ten müssten, während wiederum andere angaben, es gehe um die gesetzliche verankerung 
des managed-care-versicherungsmodells, ohne jedoch auszuführen, was dies beinhaltet. 
hierzu ist generell anzufügen, dass die Änderung des Kvg in der tat eine vielzahl von re-
gelungen umfasste. es kann nicht erwartet werden, dass die befragten in der begrenzten 
interviewzeit, die zur verfügung steht, imstande sind, alle inhalte des neuen Kvg widerzu-
geben. deswegen fällt es uns nicht immer leicht, zu sagen, wer eine differenzierte, wer eine 
weniger differenzierte und wer eine offenkundig falsche inhaltsangabe machte.

etwa jeder sechste teilnehmende (17%) war der Ansicht, dass es darum ging, ein system 
zu etablieren, welches den versicherten auferlege, zuerst zum hausarzt zu gehen. Auch 
hier fielen die Angaben unterschiedlich genau aus. einige glaubten, dass das hausarzt- 
bzw. hmo-modell zum obligatorium werde, während andere sagten, es werde ein versiche-
rungsmodell verankert, welches dem hausarzt- bzw. hmo-modell entspreche oder ähnlich 
sei.

17 weitere prozent antworteten auf die inhaltsfrage mit dem verweis, dass die vorlage die 
freie Arztwahl einschränke oder gar verunmögliche. Wer von der vorlage einzig diese di-
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mension wahrnahm, lehnte sie in der Folge zu 85 prozent ab. daneben wurden vereinzelt 
weitere inhaltsangaben gemacht, so etwa der risikoausgleich, die senkung der gesund-
heitskosten generell, die erhöhung, aber auch die senkung der prämien und die Änderun-
gen, die sich für den selbstbehalt ergeben.

Kurz, das vorlagenwissen war im vergleich zu anderen Abstimmungen nicht ausserge-
wöhnlich tief. das neue Kvg enthielt aber eine hohe materielle Fülle, weshalb sich die 
stimmbürgerinnen gezwungenermassen auf einige, wenige Aspekte als entscheidgrundla-
ge beschränkten, andere dimensionen hingegen unberücksichtigt liessen. 

tabelle 2.3:  managed care – Wahrnehmung der inhalte in prozent der stimmberechtigten 
(nur erstnennungen)

Wahrnehmung* Total stimmende nichtstimmende 

Ärztenetzwerk, integriertes 
versorgungssystem, «managed 
care»

23 345 36 (25) 209 15 137

Änderung selbstbehalt 1 12 2 (23) 8 0.4 4

hausarztmodell (für alle), man 
muss zuerst zum hausarzt gehen, 
nicht zum spezialisten

10 157 17 (32) 100 6 59

Freie Arztwahl (wird einge-
schränkt, nicht mehr möglich)

12 180 17 (15) 96 8 73

Allgemeines (z.b.: «neues gesetz 
für Ärzte»)

7 106 7 (28) 43 7 63

Allgemein negative Äusserungen 
(«chabis», habe nein gestimmt») 

1 21 2 (0) 9 1 8

Führt zu höheren prämien 0.2 3 0.4 (0) 2 0.1 1

Führt zu tieferen prämien 1 13 2 (21) 11 0.2 2

besserer risikoausgleich 0.2 3 0.5 (100) 3 0 0

gesundheitskosten senken 1 14 1 (33) 6 1 8

einheitskrankenkasse 2 30 2 (27) 11 2 19

Anderes 1 18 2 (47) 10 1 8

Weiss nicht / keine Antwort 41 614 13 (20) 73 58 537

* die Aussagen wurden nach teilnahme gewichtet.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

die stimmmotive

eine relative mehrheit von 38 prozent der befürwortenden entschied sich für ein Ja zur 
vorlage, weil sie das prinzip der integrierten versorgung überzeugt. einige von ihnen prä-
zisierten zudem, dass es nicht nötig sei, sogleich zum spezialisten zu gehen, sondern man 
solle zunächst einmal den hausarzt aufsuchen. ein viertel der Ja-stimmenden beabsichtig-

te mit seinem entscheid, die gesundheitskosten in den griff zu bekommen bzw. zu senken. 
eine beträchtliche zahl (16%) gab sehr allgemeine motive an, etwa, dass es an der zeit sei, 
etwas neues auszuprobieren oder endlich etwas geschehen müsse (vermutlich in bezug 
auf die gesundheitskosten/ prämien). Jede/r zehnte begründete sein votum damit, dass er 
einem Ärztenetzwerk bereits angehöre und damit gute erfahrungen gemacht habe. einige 
folgten den empfehlungen von parteien und regierung (5%) oder hörten auf den rat des 
hausarztes (2%).

tabelle 2.4: managed care – motive der stimmenden (mehrere Antworten möglich)

spontan geäusserte Gründe für den entscheid erstnennungen alle nennungen

% n % n

Ja-stimmende

modell überzeugt 38 73 58 110

senken der Kosten 25 47 34 64

Allgemeines («es war an der zeit», «man muss mal was 
neues ausprobieren»)

16 31 29 56

persönliche gründe (vor allem: «bin zufrieden mit hmo, 
managed-care-modell»)

10 20 16 30

empfehlungen parteien, bundesrat 5 9 6 12

empfehlung hausarzt 2 4 2 4

verwechslung 1 3 2 4

Weiss nicht / keine Antwort 3 6 51 99

total 100 193 198 379

nein-stimmende

Will freie Arztwahl, keine einschränkung bei Arztwahl 29 168 42 247

managed-care-modell überzeugt nicht 23 135 41 238

Finanzielle gründe (prämien werden nicht billiger, nur 
Krankenkassen profitieren von einsparungen)

13 73 24 143

Allgemeines 8 46 13 74

modell bzw. vorlage zu kompliziert, unverständlich 8 44 12 70

schlechter ruf («experten sind dagegen, habe schlech-
tes gelesen», etc.)

4 24 6 35

unsozial 3 18 7 43

einheitskasse wird bevorzugt 2 13 4 21

Anderes 2 13 3 18

empfehlungen parteien, bundesrat, verwandte 2 9 3 15

empfehlungen hausarzt 1 6 2 11

Weiss nicht / keine Antwort 6 36 50 296

total 100 585 207 1211

© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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nicht unerwartet wurde die Furcht vor einer einschränkung der freien Arztwahl von den 
nein-stimmenden am häufigsten genannt. 29 prozent wollten keine(rlei) einschränkung der 
freien Arztwahl in Kauf nehmen und verwarfen deshalb die vorlage.7 betrachtet man die 
absoluten zahlen, so ist das lager derer, welche die freie Arztwahl (ohne prämienstrafen) 
fordert, fast gleich gross wie das lager aller Ja-stimmenden zusammengenommen.

Weitere 23 prozent gaben an, dass sie das managed-care-modell einfach nicht überzeuge 
bzw. dass es bereits andere, ähnliche modelle gäbe (etwa das hausarztmodell), die ausrei-
chen würden. 13 prozent glaubten nicht, dass dieses modell einsparungen bringen werde 
und wenn, dann würden bloss die Krankenkassen davon profitieren, nicht aber die versi-
cherten. 8 prozent bemängelten, dass die vorlage unverständlich oder die Ausgangslage 
verwirrend gewesen sei. Aus der Abstimmungsforschung ist jedoch bekannt, dass sich der 
stimmbürger und die stimmbürgerin im zweifelsfall oft für den status Quo und gegen eine 
ungewisse neuerung entscheiden. Weitere 8 prozent rechtfertigten ihren entscheid mit 
sehr generellen bemerkungen und 4 prozent legten deshalb ein nein in die stimmurnen, 
weil sie über die vorlage schlechtes gehört oder gelesen haben.

zuvor wurde darauf hingewiesen, dass mehr als die hälfte derjenigen, die bereits einem 
Ärztenetzwerk angehören und damit gar sehr gute erfahrungen gemacht haben, die vor-
lage trotzdem ablehnten. Welche motive gaben diese stimmenden an? das erstaunliche ist, 
dass die motivstrukturen dieser gruppe von stimmenden in etwa gleich aussahen wie die-
jenigen aller anderen nein-stimmenden. die einschränkung der freien Arztwahl wurde be-
mängelt ebenso wie das prinzip von managed care im Allgemeinen. 8 prozent waren zudem 
der Ansicht, dass das versicherungsmodell, in welchem sie bereits heute versichert sind, 
unverständlich und kompliziert sei und 5 prozent lehnten es wegen dem schlechten ruf ab, 
obwohl sie doch selbst exzellente erfahrungen damit gemacht haben.

die Pro- und Kontra-argumente

die gegnerschaft der managed-care-vorlage hatte – was die Argumente betraf – zwei 
trümpfe in der hand: es gelang ihr, eine mehrheit der stimmenden davon zu überzeugen, 
dass, erstens, die freie Arztwahl eingeschränkt würde und, zweitens, die gesundheitskos-
ten für den einzelnen weiter ansteigen würden. 73 prozent aller befragten pflichteten näm-

7 An der freien Wahl des versicherungsmodells hätte sich auch bei Annahme des neuen Kvg nichts 
geändert. eine freie Arztwahl wäre somit weiterhin möglich gewesen. Allerdings wäre der maximal-
selbstbehalt für versicherte ausserhalb eines netzwerks von heute 700 auf 1‘000 chF angestiegen, 
während versicherte eines netzwerkes von der senkung auf 500 chF hätten profitieren können. Auch 
die prozentuale beteiligung wäre für versicherte ausserhalb eines netzwerkes angestiegen (neu 15%). 
nur wenige befragte haben dies so formuliert. Wir wissen deshalb in vielen Fällen nicht, ob diejenigen, 
welche die Abschaffung der freien Arztwahl als nein-motiv anführten, über die Auswirkungen des 
neuen Kvg exakt informiert waren, dies aber (vielleicht auch aus zeitgründen) nicht adäquat zu arti-
kulieren vermochten oder ob sie tatsächlich glaubten, eine freie Arztwahl sei auf jeden Fall nicht mehr 
möglich (wie beispielsweise diejenige person, die auf die inhaltsfrage antwortete: «die freie Arztwahl 
wird gestrichen und ausserdem wird alles teurer.»). 

lich dem statement bei, wonach das managed-care-modell die freie Arzt- und spitalwahl 
einschränken würde. bezeichnend ist zudem, dass hierzu nur gerade 3 prozent keine mei-
nung hatten. bei den restlichen Argumenten ist der Anteil derer, die keine substanzielle 
meinung besitzt, zum teil erheblich höher. dies bestätigt die zuvor vorgestellten befunde, 
die allesamt darauf hinweisen, dass die Freiheit bei der Arztwahl die dominierende beur-
teilungsdimension des neuen Kvg war und zwar deshalb, weil dies den stimmbürgerinnen 
einerseits wichtig, andererseits aber auch am ehesten verständlich bzw. eingängig war. 

der zweite trumpf der gegnerschaft war die Kostendimension. eine gesundheitsreform, 
von der die stimmbürgerinnen glauben, dass sie höhere Kosten aufbürdet, hat es immer 
schwer. das Argument, wonach die prämien mit managed care weiter ansteigen würden, 
wurde nun von 64 prozent aller befragten unterstützt.8 in Kombination mit der freien Arzt-
wahl, die viele (zu sehr) eingeschränkt sahen, bedeutete dies für die angestrebte gesund-
heitsreform ein argumentativer rückstand, der mit den pro-Argumenten nicht mehr aufge-
holt werden konnte.

eine klare mehrheit der stimmenden (62%) zeigte sich zudem damit einverstanden, dass 
managed care zu einer zweiklassenmedizin führe, da weniger gut verdienende faktisch 
gezwungen würden, diesem versicherungsmodell beizutreten. Anklang fand dieses Argu-
ment im übrigen nicht nur bei den weniger gut verdienenden, sondern auch bei den höheren 
einkommensklassen. Alle untersuchten einkommensgruppen teilten mehrheitlich die im 
«zweiklassen-Argument» vertretene sichtweise, obschon es bei der tiefsten einkommens-
gruppe (bis 3‘000 chF) am besten ankam (zustimmungsrate: 77%). 
 
die Argumente der reformbefürworterinnen wiesen zunächst einmal höhere Anteile an 
«Weiss nicht»-Antworten auf. Am höchsten war dieser Anteil beim Argument, wonach der 
neue risikoausgleich den Krankenkassen weniger Anreize geben würde, nach «guten risi-
ken» zu jagen. ein Fünftel der stimmenden wusste nicht, was sie von dieser Aussage halten 
soll. der umstand, dass eine klare mehrheit derer, die eine substanzielle haltung dazu be-
sass, sich damit einverstanden erklärte, deutet darauf hin, dass diese inhaltliche dimension 
des Kvg vielen gänzlich unbekannt war. dazu passt auch, dass kaum einer dieses motiv bei 
der Frage nach dem entscheidgrund nannte. 

dass das managed-care-modell helfen würde, unnötige massnahmen einzudämmen und 
zu mehr effizient führe, glaubten bloss 43 prozent aller befragten. Wer davon überzeugt 
war, legte zudem nicht automatisch ein Ja in die urnen. nur etwa die hälfte (51%) gehörte 
auch dem lager der Ja-stimmenden an. Wir vermuten, dass viele von ihnen daran zweifel-
ten, dass sie von den ersparnissen, die sich durch höhere effizienz ergeben, auch wirklich 
profitieren könnten.9 

8 Angst vor höheren prämien hatten nicht nur weniger gut verdienende, sondern auch gut bis sehr gut 
verdienende. das einkommensniveau hatte keinen einfluss auf die bewertung der individuellen ge-
sundheitskosten.

9 etwa die hälfte (53%) derer, die dem effizienz-Argument zustimmten, pflichteten auch dem Kontra-
Argument bei, wonach die prämien weiter ansteigen würden.
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Wie sich managed care auf die Qualität der behandlung auswirken würde, konnten 7 pro-
zent der befragten nicht sagen. 53 prozent glaubten nicht, dass es sich positiv auswirken 
würde. in diesem zusammenhang ist es aufschlussreich, wie diejenigen über die Qualität 
von versorgungsnetzwerken denken, die einem solchen bereits angehören und gemäss 
eigenen Aussagen sehr positive erfahrungen damit gemacht haben. der Anteil derer, die 
einverstanden sind mit der Aussage, dass managed care die Qualität der behandlungen 
verbessere, ist in dieser gruppe mit 65 prozent zwar deutlich höher als beim rest der stim-
menden. Aber der umstand, dass trotzdem nur 61 prozent dieser gruppe (n=99) die vorlage 
annahmen, zeigt das dilemma der geplanten gesundheitsreform: selbst diejenigen, die von 
aussen betrachtet keinen grund oder zumindest nur wenige gründe gehabt hätten, die vor-
lage abzulehnen,10 haben es in beträchtlicher zahl (39%) getan.

10 bei dieser gruppe handelt es sich, wie gesagt, um stimmende, die einem versorgungsnetzwerk bereits 
angehören, gemäss eigenen Aussagen beste erfahrungen damit gemacht haben und die der Ansicht 
sind, die Qualität der behandlungen sei gestiegen.

tabelle 2.5:  managed care – Anklang der pro- und Kontra-Argumente bei den  
stimmenden in prozent

Pro-argumente
einverstanden 

(%)
nicht ein-

verstanden (%)
Weiss 

nicht (%)

das managed care modell hilft unnötige 
 massnahmen einzudämmen und führt zu mehr 
effizienz im gesundheitswesen.

total 43 48 9
Ja 89 7 5

nein 28 61 11

mit dem neuen risikoausgleich sinkt das inter-
esse der Krankenkassen, vorwiegend Junge und 
gesunde anzuwerben.

total 51 29 20
Ja 57 29 15

nein 49 29 22

die Qualität der behandlungen wird sich dank 
 managed care verbessern, da wenige Ärzte in 
eine behandlung einbezogen sind und sich unter-
einander koordinieren müssen.

total 40 53

Ja 85 12 4

nein 25 66 9

Kontra-argumente
einverstanden 

(%)
nicht ein-

verstanden (%)
Weiss 

nicht (%)

das managed care-modell schränkt die freie 
Arzt- und spitalwahl ein.

total 73 24 3
Ja 44 54 2

nein 83 15 3

mit dem managed care-modell werden die 
 prämien weiter steigen.

total 64 24 12
Ja 39 52 8

nein 73 15 13

mit managed care entsteht eine zweiklassen-
medizin: Weniger gut verdienende werden 
faktisch gezwungen, einem solchen versorgungs-
netzwerk beizutreten.

total 62 29 8

Ja 32 60 8

nein 72 19 9

resultate in linienprozenten. lesebeispiel: 43% aller stimmenden (89% der Ja-stimmenden; 28% 
der nein-stimmenden) pflichteten dem ersten Argument («das managed care modell hilft unnötige 
massnahmen einzudämmen und führt zu mehr effizienz im gesundheitswesen.») bei, 48% (7% der 
Ja-stimmenden und 61% der nein-stimmenden) lehnten es ab und 9% (5%; 11%) konnten sich nicht 
entscheiden.
gesamtheit der antwortenden stimmenden n = 779 (gewichtet).
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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volKsininiAtive «eigene vier WÄnde dAnK 
 bAuspAren»
 

ausgangslage

dem schweizer stimmvolk wurden innerhalb von drei monaten zwei bausparinitiativen zur 
Abstimmung vorgelegt. Am 11. märz 2012 wurde eine bausparinitiative aus bürgerlichen 
Kreisen des Kantons basel-landschaft (nachfolgend kurz: «bauspar-initiative») verworfen. 
Am 17. Juni ging es nun um eine initiative des hauseigentümerverbandes («eigene vier Wän-
de dank bausparen»), die ähnliches forderte wie die «bauspar-initiative» und der letztlich 
auch dasselbe schicksal – eine Absage an den stimmurnen – zuteilwurde. Konkret hätte das 
begehren ermöglicht, jährlich bis zu 10‘000 Franken (bei ehepaaren: 20‘000 Franken) für den 
erstmaligen erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum steuerlich abzuziehen. die zinsen 
der spareinlagen wären während der spardauer von der einkommenssteuer, das angesparte 
Kapital von der vermögenssteuer befreit gewesen.

die Konfliktkonfiguration im vorfeld der Abstimmung war derjenigen vom märz desselben 
Jahres, als wie gesagt über die «bauspar-initiative» befunden wurde, sehr ähnlich. das 
parlament gab – was höchst selten geschieht – keine stimmempfehlung ab, der bundesrat 
hingegen lehnte die vorlage ab. ein ähnlich uneinheitliches bild wie bei der märz-Abstim-
mung präsentierten die parteien auch beim urnengang im Juni. die nationalen delegier-
tenversammlungen der Fdp und svp rieten ihren Anhängerinnen, ein Ja einzulegen. die 
bdp beschloss eine stimmfreigabe, während sp und grüne das begehren ablehnten. die 
cvp wechselte hingegen das lager: die «bauspar-initiative» hatten die christdemokraten 
noch unterstützt, die initiative des hauseigentümerverbandes jedoch wurde zur Ablehnung 
empfohlen. Allerdings gab es eine beachtliche zahl von abweichenden Kantonalparteien bei 
den drei bürgerlichen parteien cvp, Fdp und bdp. insgesamt also präsentierte sich dem 
stimmbürger und der stimmbürgerin eine schwer durchschaubare elitenkonstellation, die 
sich deutlich vom typischen links-rechts-gegensatz, aber auch von anderen, der stimmbür-
gerschaft bekannten Konfliktkonfigurationen unterschied.

nachdem die «bauspar-initiative» verworfen wurde, überraschte es nicht allzu sehr, dass 
das schweizer stimmvolk in der Folge auch das begehren des hauseigentümerverbandes 
ablehnte. das nein fiel mit 68.9 prozent allerdings deutlich wuchtiger aus als die Ablehnung 
der «bauspar-initiative» (55.8% nein-stimmen). 

das Profil der stimmenden

Wie bei der ersten Abstimmung im märz war die parteiidentifikation bloss von sekundär-
er bedeutung für das stimmverhalten. die Wählerinnen linker parteien lehnten die vorla-
ge zwar stärker ab als solche, die sich ideologisch im rechten spektrum verorten. die un-
terschiede sind jedoch vergleichsweise gering. im linken lager lag die Annahmequote bei 
elf (links aussen) bzw. 31 prozent (links), im rechten lager bei 44 (rechts) bzw. 42 prozent 
(rechts aussen). Wählerinnen, die sich in der politischen mitte einstufen, legten bloss zu 28 
prozent ein Ja in die urne und verwarfen die initiative damit noch etwas deutlicher als sol-
che, die sich dem gemässigt-linken lager zugehörig fühlen. vor drei monaten sah dies noch 
anders aus. die mitte-Wählerinnen gehörten damals noch mit zu den stärksten befürwor-
terinnen der «bauspar-initiative» (zustimmungsquote: 48%). dieser umschwung lag gewiss 
auch an der parole der mitte-partei cvp, die bei der Abstimmung zur initiative «eigene vier 
Wände dank bausparen» nein lautete. 

in der tat folgten die cvp-sympathisantinnen der parteiparole auch mehrheitlich und leg-
ten zu 76 prozent ein nein in die urne. Ähnlich hoch war die parolenkonformität bei den 
sp- Anhängerinnen. sie verwarfen die initiative ebenfalls deutlich und zwar mit einem nein-
stimmenanteil von 74 prozent. Weniger stark orientierten sich die gefolgschaften von Fdp 
und svp an der jeweilige parteilinie. beide Anhängerschaften lehnten die initiative mehr-
heitlich ab, obwohl die parole der nationalen delegiertenversammlungen in beiden Fällen 
Ja lautete. die Fdp-Anhängerinnen nahmen die vorlage in unserer stichprobe mit einem 
Ja-stimmenanteil von lediglich 42 prozent an, während dieser Anteil bei den svp-sympathi-
santinnen gar noch etwas tiefer, bei nur 36 prozent lag. die zahlen demonstrieren, dass die 
parteistandpunkte für die stimmbürgerschaft zwar schon einen gewissen orientierungs-
wert besassen, aber die empfehlungen wurden bei weitem nicht so stark beachtet und diszi-
pliniert umgesetzt wie etwa bei europa-, asyl- oder sozialpolitischen vorlagen.

ordnungspolitische haltungen spielten eine gewisse rolle beim entscheid. Wer sich einen 
stärkeren staat wünscht, der auch verstärkt in wirtschaftliche belange eingreift, zeigte 
etwas geringere sympathien für die initiative (25% Ja-stimmenanteil) als die befürworter-
innen von deregulierungsmassnahmen (37% Ja). 

einen ganz wesentlichen einfluss darauf, wie man sich entschied, hatte allerdings die per-
sönliche bedeutung, welche man der vorlage zumass. Wem der steuerabzug bei bauspar-
einlagen ein ganz wichtiges, persönliches Anliegen war, etwa weil er sich hiervon einen per-
sönlichen nutzen versprach, legte mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ein Ja in die 
urnen (Ja-stimmenanteil 57%) als solche, denen das bausparen mehr oder weniger egal ist 
(14%).
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Tabelle 3.1:  eigene vier Wände dank Bausparen – stimmverhalten nach politischen 
merkmalen in Prozent der Ja-stimmenden

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total voX (gewichtet) 30.6 787

Parteiverbundenheit V = .23**

sp – sozialdemokratische partei 26 180

cvp – christlichdemokratische volkspartei 24 63

Fdp. die liberalen 42 117

svp – schweizerische volkspartei 36 105

grüne (3) 36

glp – grünliberale partei (17) 24

bdp – bürgerlich-demokratische partei (20) 15

Keine partei 31 137

einordnung auf der links-rechts-achse V = .13*

links aussen 11 117

links 31 156

mitte 28 242

rechts 44 150

rechts aussen 42 91

Weiss nicht (26) 27

Wertvorstellung: staatseingriffe vs. Freie Wirtschaft V = .12**

präferenz mehr staatseingriffe 25 166

geteilter meinung 26 242

präferenz deregulierung 37 352

Persönliche Bedeut V = .31***

sehr gering 14 175

eher gering 18 192

durchschnittlich 41 169

eher hoch 44 200

sehr hoch 57 42

a zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

nebst der persönlichen bedeutungszumessung waren kaum noch andere gesellschaftliche 
merkmale ausschlaggebend für das entscheidverhalten. das einkommen wirkte sich auf den 
entscheid aus, allerdings erst ab einer bestimmten höhe. stimmbürgerinnen in haushalten 
mit einem einkommen von über 11‘000 chF wiesen eine Annahmerate von 44 prozent auf, was 
signifikant über dem gesamtschweizerischen durchschnitt liegt. 

Tabelle 3.2:  Bauspar-initiative – stimmverhalten nach soziodemografischen merkmalen 
in Prozent der Ja-stimmenden

merkmale/Kategorien %Jaa n Korrelationskoeffizienta

total voX (gewichtet) 43 774

eigentumsverhältnisse V = n.s.

Wohneigentum 33 469

genossenschaft 29 38

miete/pacht 27 275

haushaltseinkommen V = .17**

bis 3000 chF (29) 35

3–5000 chF 22 108

5–7000 chF 35 199

7–9000 chF 22 146

9–11‘000 chF 26 105

über 11‘000 chF 44 98

a zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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Wahrnehmung

inhaltlich wurden mit der vorlage primär steuererleichterungen verknüpft. 57 prozent der 
teilnehmenden gaben diesen Aspekt bei der inhaltsfrage an. Für weitere 14 prozent ging es 
bei der Abstimmung primär darum, den erwerb von Wohneigentum zu fördern. 5 prozent 
nannten bestimmte merkmalsgruppen, die ihrer Ansicht nach zu den hauptbegünstigten 
der initiative zählen. Fast jede/r fünfte stimmende (18%) konnte den inhalt der vorlage al-
lerdings nicht angeben. 

vergleicht man die vorliegenden inhaltsangaben mit denjenigen der «bauspar-initiative» 
vom märz 2012, so zeigt sich eine verblüffende übereinstimmung zwischen beiden vorlagen 
– im übrigen nicht nur was die inhaltsdimensionen angeht, sondern auch betreffend der 
prozentualen Anteile. Kurz, in der Wahrnehmung der stimmbürgerschaft ging es bei beiden 
Abstimmungen praktisch um dieselbe sachfrage.

tabelle 3.3:  eigene vier Wände dank bausparen – Wahrnehmung der inhalte in prozent 
der stimmberechtigten (nur erstnennungen)

Wahrnehmung* Total stimmende nichtstimmende

% n % n % n

steuerbegünstigungen 39 584 57 331 26 241

davon: steuerbegünstigungen  
für bausparen 

10 151 14 80 7 66

günstiger bauen, Förderung 
Wohneigentum

12 182 14 78 11 104

bausparen für bestimmte  
merkmalsgruppen  
(Junge, reiche, etc.)

3 49 5 26 3 24

Allgemeines 4 63 5 28 4 35

Anderes 2 30 2 13 2 18

Falsch 0.1 1 0.2 1 0 0

Weiss nicht / keine Antwort 40 609 18 103 54 498

* die Aussagen wurden nach teilnahme gewichtet.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

die stimmmotive

Auch was die motive anbelangt, gleichen sich die beiden Abstimmungen des Jahres 2012 
zum thema bausparen fast wie ein ei dem anderen. Angenommen wurde die initiative des 
hauseigentümerverbands nämlich aus den gleichen gründen wie die «bauspar-initiative» 
am 11. märz 2012: sie erleichtere vor allem den Jungen und den Familien den Kauf von 
Wohneigentum, sie sei eine effiziente massnahme zur Förderung der Wohneigentumsquote 
und generell sei das bausparen eine gute sache bzw. eine kluge geld- oder spareinlage, so 

argumentierte eine grosse mehrheit der befürwortenden – und zwar anteilsmässig in etwa 
gleich wie schon im märz 2012. einzig ein motiv wurde bei der Abstimmung über die zweite 
bausparinitiative deutlich häufiger genannt: persönliche gründe. im märz bekannten bloss 
3 prozent offen, dass die «bauspar-initiative» von persönlichem nutzen sei, während es am 
17. Juni 22 prozent waren. berücksichtigt man alle motivnennungen,11 so hat etwa ein drittel 
aller Ja-stimmenden (34%) aus nutzenorientierten motiven Ja gestimmt. Wer aber nicht 
oder kaum zur gruppe der voraussichtlich begünstigten gehörte (oder sich hierzu nicht 
zählte), sah – anders als im märz 2012 – offenbar wenig grund, Ja zu stimmen.

die «bauspar-initiative» wurde seinerzeit abgelehnt, weil sie in den Augen der nein-stim-
menden bloss einer kleinen gruppe nütze, die auf diese steuervorteile zudem gar nicht an-
gewiesen sei. Aus demselben grund scheiterte auch die bausparinitiative des hauseigen-
tümerverbandes. Fast die hälfte (47%) aller nein-stimmenden verwarf die vorlage, weil sie 
ihrer Ansicht nach nicht gerecht sei. daneben wurden noch weitere gründe genannt, von 
denen aber einzig die drohenden steuerausfälle eine systematisch zu erfassende Kategorie 
mit signifikanten Fallzahlen bilden.

11 die befragten konnten zum einen von sich aus mehr als einen entscheidgrund angeben, zum anderen 
wurden sie explizit nach einem weiteren motiv gefragt. somit liegen uns für viele befragten zwei oder 
gar noch mehr entscheidgründe vor.
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tabelle 3.4:  eigene vier Wände dank bausparen – motive der stimmenden  
(mehrere Antworten möglich)

spontan geäusserte Gründe für den entscheid erstnennungen alle nennungen

% n % n

Ja-stimmende

bausparinitiative gut für die Jungen, Familien, mittel-
stand

19 45 35 85

Förderung von Wohneigentum(squote) 19 47 37 90

bausparen ist generell gut 5 13 12 28

guter sparanreiz, gute geldanlage 12 28 19 45

Allgemeines (v.a. «ist eine gute sache») 17 41 21 51

empfehlungen 1 2 1 2

persönliche gründe (habe selbst Wohneigentum, möchte 
Wohneigentum kaufen)

22 52 34 81

Weiss nicht / keine Antwort 6 14 32 77

total 100 242 191 459

nein-stimmende

bezug soziale gerechtigkeit (nur reiche oder andere 
gruppierungen profitieren)

47 257 74 401

steuerausfälle 12 64 18 101

initiative unnötig 3 19 5 25

genügend andere bausparinstrumente 1 5 3 15

zersiedelung, verbauung 2 11 5 26

sparen ist privatsache, keine Förderung nötig 2 11 3 14

persönliche gründe 2 13 5 24

Allgemeines 18 99 26 142

empfehlungen 1 6 2 9

Anderes 2 11 3 18

Weiss nicht / keine Antwort 9 50 63 345

total 100 546 205 1121

© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012

Pro- und Kontra-argumente

den befragten wurden insgesamt sechs im Abstimmungskampf häufig vorgebrachte Ar-
gumente vorgelegt. sie konnten sich mit diesen Argumenten einverstanden erklären, sie 
ablehnen, im Falle von Ambivalenz oder dem Fehlen einer festen haltung jedoch auch mit 
«weiss nicht» antworten. der umstand, dass im märz 2012 über eine sehr ähnliche initiative 
abgestimmt wurde und dabei häufig die gleichen Argumente vorgelegt wurden, ermöglicht 
uns einen vergleich der Argumentenhaltung bei den beiden urnengängen vom märz 2012 
und Juni 2012 (siehe tabelle 2.5). 

vergleicht man die haltung der befragten zu den wichtigsten Argumenten, welche in den 
beiden Abstimmungskämpfen vom märz und Juni 2012 vorgebracht wurden, ergibt sich ein 
höchst aufschlussreicher befund: die pro-Argumente erfuhren eine um etwa 10 prozent 
geringere unterstützung, während die Argumente der initiativgegner im vergleich zum 
märz 2012 etwa um denselben betrag zulegen konnten. dazu passt ausserdem, dass der 
Ja-stimmenanteil bei der Juni-Abstimmung um 13 prozentpunkte tiefer lag als beim märz-
votum. daraus zu schliessen, dass bei etwa 10–15 prozent der stimmberechtigten ein mei-
nungswandel stattgefunden hat, der sich dann in einem entsprechenden stimmverhalten 
manifestierte, ist allerdings verfrüht. denn wir wissen nicht, ob es dieselben stimmbürger-
innen waren, die bei beiden urnengängen teilgenommen haben.12 Aber unabhängig davon 
steht eines fest: die Argumentation der initiativgegner verfing bei denjenigen, die teilnah-
men, signifikant besser als noch im märz 2012, was zu einer wuchtigeren Ablehnung des 
vom hauseigentümerverband vorgeschlagenen bausparmodells führte.

das Kontra-Argument mit der grössten überzeugungskraft war dasjenige, wonach die die 
initiative vor allem diejenigen begünstige, die sich Wohneigentum ohnehin schon leisten 
können. eine deutliche mehrheit der stimmenden (72%) pflichtete dieser Aussage bei und 
selbst eine knappe hälfte (46%) der Ja-stimmenden teilte diese Auffassung, sah aber trotz-
dem keinen Anlass, ein nein einzulegen. 

hohe zustimmungswerte erhielt ausserdem das Argument, wonach bereits genügend 
andere steuerlich privilegierte instrumente zur Förderung von Wohneigentum existier-
ten. 71 prozent aller befragten bekräftigten dieses statement und gar 60 prozent der Ja- 
stimmenden hielten diese Aussage für zutreffend.
 
einen direkten zusammenhang zwischen dem bausparmodell der initiative und möglichen 
steuerausfällen konnte etwa ein drittel der befragten (32%) nicht herstellen. 57 prozent 
waren jedoch davon überzeugt, dass dem staat steuergelder in beträchtlicher höhe verlo-
ren gehen würden, nähme man die initiative an.

die pro-Argumente verloren seit der Abstimmung im märz, wie gesagt, an zustimmung. so 
wies die Aussage, wonach die initiative jungen Familien und dem mittelstand den erwerb 
eines Wohneigentums erleichtern würde, im märz noch eine zustimmungsrate von fast 
60 prozent auf. inzwischen glaubt nur noch etwa die hälfte der stimmbürgerschaft (49%), 
dass der mittelstand und junge Familien vom vorgeschlagenen bausparmodell profitieren 
können. 

eine einschätzung dazu, ob sich bausparen trotz steuerausfällen auch volkswirtschaftlich 
lohnt, fiel nachwievor einer beträchtlichen zahl von stimmenden schwer. insgesamt 12 pro-
zent der befragten wussten nicht, ob neben dem persönlichen wirtschaftlichen nutzen für 
die begünstigten auch noch ein gesamtwirtschaftlicher nutzen, von welchem dann auch die 

12 die vox-befragung hat ausserdem keine panelstruktur. es wurden nicht dieselben befragten inter-
viewt wie im märz 2012.
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Allgemeinheit profitieren könnte, resultieren würde, sollte die vorlage angenommen wer-
den. Während aber im märz noch beinahe die hälfte (47%) davon überzeugt war, teilte bei 
der vergangenen Abstimmung nur noch etwa ein drittel (36%) diese Auffassung.

einem Argument zugunsten der initiative wurde jedoch von fast zwei dritteln aller befrag-
ten (65%) beigepflichtet. dabei handelt es sich um die Aussage, dass die bauspargelder 
nachträglich versteuert würden, sollten sie wider erwarten nicht für den eigentlichen 
zweck, dem erwerb von Wohneigentum, verwendet werden. Weil es sich dabei um eine ini-
tiativforderung handelte und nicht um eine normative Aussage über mögliche Folgen einer 
Annahme wie beispielsweise über die mutmasslichen begünstigten des vorgeschlagenen 
bausparmodells («reiche», «mittelstand», «diejenigen, die es ich ohnehin leisten können», 
etc.), mag es auch nicht verwundern, dass nur wenige befragte dieses statement in Abrede 
stellten. viel aufschlussreicher ist deshalb die zahl derjenigen, die sich zu dieser Aussage 
nicht festlegen konnte. diese zahl ist hoch. 23 prozent aller stimmenden und gar mehr 
als ein viertel aller nein-stimmenden (27%) wussten nicht, ob dem so war oder nicht. of-
fensichtlich hatten sie von dieser «flankierenden» massnahme, mit welcher die befürwor-
terschaft dem gegenargument der drohenden steuerausfälle zu begegnen versuchte, bis 
anhin nichts gehört. hierin liegt denn möglicherweise auch ein grund, weshalb die initiative 
des hauseigentümerverbands so wuchtig gescheitert ist: die inhalte der initiative waren 
nicht in allen einzelheiten bekannt.

tabelle 3.5:  eigene vier Wände dank bausparen – Anklang der pro- und Kontra- 
Argumente bei den stimmenden in prozent (in Klammern die entsprechen-
den Werte für die Abstimmung über die «bauspar-initiative» vom märz 2012)

Pro-argumente
einverstanden 

(%)
nicht einver-
standen (%)

Weiss 
nicht (%)

bausparen lohnt sich volkswirtschaftlich  
trotz steuerausfällen.

total 36 52 12
Ja 79 14 7

nein 17 69 15

bausparen erleichtert vor allem jungen Familien 
und dem mittelstand den erwerb eines eigen-
heims.

total 49 46 5
Ja 87 9 5

nein 32 63 5

die bauspargelder werden nachträglich versteu-
ert, wenn sie wider erwarten nicht für den erwerb 
eines eigenheimes verwendet werden.

total 65 12 23
Ja 73 13 14

nein 62 11 27

Kontra-argumente
einverstanden 

(%)
nicht einver-
standen (%)

Weiss 
nicht (%)

die bauspar-initiative führt zu massiven steuer-
einbussen und somit einnahmeausfällen für die 
öffentliche hand. 

total 57 32 11
Ja 35 57 8

nein 67 21 12

die bauspar-initiative belohnt vorwiegend haus-
halte, die sich Wohneigentum ohnehin leisten 
können.

total 72 22 6
Ja 46 46 9

nein 84 11 5

mit den vorbezugsmöglichkeiten aus der beruf-
lichen und der gebundenen vorsorge (2. und 3. 
säule) bestehen bereits steuerlich privilegierte 
instrumente zur Förderung von Wohneigentum.

total 71 20 9

Ja 60 30 10

nein 76 15 9

resultate in linienprozenten. lesebeispiel: 36% aller stimmenden (79% der Ja-stimmenden; 17% 
der nein-stimmenden) pflichteten dem ersten Argument («bausparen lohnt sich volkswirtschaftlich 
trotz steuerausfällen.») bei, 52% (14% der Ja-stimmenden und 69% der nein-stimmenden) lehnten 
es ab und 12% (7%; 15%) konnten sich nicht entscheiden.
gesamtheit der antwortenden stimmenden = 787 (gewichtet).
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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die volKsinitiAtive «Für die stÄrKung  
der volKrechte in der AussenpolitiK  
(stAAtsvertrÄge vors volK!)» 

ausgangslage 

Am 11. August 2009 reichte die Aktion für eine unabhängige und neutrale schweiz (Auns) 
die initiative «Für eine stärkung der volksrechte in der Aussenpolitik» ein. die initiative for-
derte eine Ausweitung des obligatorischen referendums bei staatsverträgen. vier typen 
von staatsverträgen wären bei Annahme der initiative neu dem obligatorischen referendum 
zu unterstellen gewesen: erstens, solche, die eine multilaterale rechtsvereinheitlichung 
herbeiführen. zweitens, solche, welche die schweiz verpflichten, inskünftig ausländisches 
recht zu übernehmen. drittens, völkerrechtliche verträge, welche der schweiz die Aner-
kennung eines internationalen gerichts auferlegen und viertens, solche, die neue einmalige 
Ausgaben von mehr als 1 milliarde oder neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 100 
millionen Franken erforderlich machen. Für die drei erstgenannten gruppen würde der Ab-
stimmungsautomatismus allerdings nur gelten, wenn es sich um einen vertrag in einem 
«wichtigen» bereich handelt. der entscheid darüber, ob ein vertrag nun einen wichtigen 
bereich tangiert oder nicht, würde dem parlament obliegen.

einzig die der Auns nahestehende svp unterstützte das begehren. die anderen parteien 
ebenso wie die wichtigsten Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- und gewerbeverbände empfahlen 
die initiative zur Ablehnung. dabei wurden hauptsächlich zwei gegenargumente ins Feld 
geführt: erstens, die initiative würde die internationale zusammenarbeit erschweren, wor-
unter letztlich auch die schweizer Wirtschaft leiden würde. zweitens, dem volk würden eine 
vielzahl von völlig unbestrittenen verträgen vorgelegt werden. 

die Kampagnen wurden primär von zwei verbänden geführt, der Auns auf der einen seite 
und der economiesuisse auf der anderen seite. die these, wonach das stimmvolk einer 
Ausweitung von demokratischen mitspracherechten prinzipiell immer positiv gegenüber-
stehe, wurde nicht zum ersten male widerlegt.13 denn eine deutliche mehrheit von 75 pro-
zent aller teilnehmenden stimmte gegen das begehren.

das Profil der stimmenden

das stimmverhalten zur Auns-initiative wurde in starkem Ausmass von der parteiiden-
tifikation bestimmt. die sympathisantinnen derjenigen parteien, welche die initiative zur 
Ablehnung empfahlen, legten grossmehrheitlich ein nein in die urnen. 83 prozent der 

13 das stimmvolk hatte auch die einführung des konstruktiven referendums (24.9.2000) verworfen und 
die Abschaffung der allgemeinen volksinitiative (27.9.2009) gutgeheissen.

Fdp-Anhängerschaft, 87 prozent der cvp-Anhängerschaft und gar neun von zehn sp-sym-
pathisantinnen stimmten nein. Auch die Wählerschaft der kleineren parteien grüne, glp 
und bdp votierten mehrheitlich gegen das begehren14 ebenso wie die parteiungebunde-
nen stimmbürgerinnen. einzig unter den svp-sympathisantinnen fand sich eine mehrheit, 
welche dem begehren zustimmte. etwas mehr als zwei drittel (67%) von ihnen nahm die 
initiative an. die Annahmerate der svp-Wählerschaft liegt damit zwar klar unter den enorm 
hohen zustimmungsquoten, welche bei den letzten beiden svp-initiativen, der minarettver-
botsinitiative und der Ausschaffungsinitiative, erreicht wurden,15 aber nachwievor folgte eine 
satte mehrheit der parteiparole. der graben zwischen befürworterinnen und gegnerinnen 
der vorlage verlief demnach ziemlich genau zwischen der «svp-schweiz» und dem rest. 
der umstand, dass die initiative vor allem bei den svp-sympathisantinnen Anklang fand, 
aber selten woanders, zeigt sich ausserdem in beispielhafter Weise daran, dass sich 45 
prozent aller initiativbefürworter mit der svp identifizieren. 

Andere politische merkmale hatten einen vergleichbar geringen einfluss auf den urnenent-
scheid. zwar korrelieren sowohl die links-rechts-selbsteinschätzung, das regierungsver-
trauen wie auch verschiedene Wertepräferenzen stark mit dem stimmverhalten, aber bei 
diesen stimmdeterminanten handelt es sich fast ausschliesslich um politische haltungen, 
welche vornehmlich von svp-sympathisantinnen vertreten werden: eine ideologische ge-
sinnung rechtsaussen von der mitte, ein gehöriges misstrauen gegenüber dem bundesrat 
und präferenzen für eine traditionelle schweiz, in welcher schweizerinnen gegenüber Aus-
länderinnen bevorzugt werden. 

14 Aufgrund der geringeren Fallzahlen sind für diese parteigefolgschaften allerdings keine statistisch 
verlässlichen Aussagen zur höhe der Ablehnungsquote möglich.

15 die svp-sympathisantinnen stimmten der Ausschaffungsinitiative zu 98 und der minarettverbots-
initiative zu 93 prozent zu.
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tabelle 4.1:  staatsverträge vors volk – stimmverhalten nach politischen merkmalen in 

prozent der Ja-stimmenden 

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total voX (gewichtet) 24.7 753

Parteiverbundenheit V = .50***

sp – sozialdemokratische partei 10 164

cvp – christlichdemokratische volkspartei 13 53

Fdp. die liberalen 17 110

svp – schweizerische volkspartei 67 125

grüne (3) 33

glp – grünliberale partei (0) 22

bdp – bürgerlich-demokratische partei (38) 16

Keine partei 21 129

einordnung auf der links-rechts-achse V = .40***

links aussen 9 107

links 6 137

mitte 17 222

rechts 41 153

rechts aussen 52 102

regierungsvertrauen V = .32***

vertrauen 14 406

misstrauen 44 251

Wertvorstellung: ausländer V = .34***

präferenz Ausländer und schweizer gleichgestellt 12 243

geteilter meinung 17 255

präferenz schweizer bevorzugen 45 243
a zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

bis auf eine Ausnahme hatten neben den politischen einstellungsvariablen keine weiteren 
gesellschaftlichen merkmale einen relevanten einfluss auf den entscheid. diese Ausnahme 
bildete das Alter. bei den jungen stimmbürger und stimmbürgerinnen fand die initiative eine 
erheblich höhere zustimmung als bei den anderen Alterskohorten. Fast die hälfte (47%) der 
18–29-Jährigen stimmte zugunsten eines Ausbaus der demokratischen mitwirkungsrechte 
bei staatsverträgen. bei den 30–39-Jährigen fand diese Forderung signifikant weniger An-
hängerinnen (29%) und bei den 40–69-Jährigen liegt die Annahmequote nur noch bei etwa 
20 prozent. 

von den kognitiven merkmalen korrelierte die bedeutungszumessung mit dem entscheid. 
Wer der vorlage eine hohe nationale oder persönliche bedeutung zumass, stimmte der 
initiative eher zu als stimmende, für welche die Auns-initiative keine wichtige sachfrage 
darstellte. 

tabelle 4.2:  staatsverträge vors volk – stimmverhalten nach soziodemografischen  
merkmalen in prozent der Ja-stimmenden

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total voX (gewichtet) 24.7 753

nationale Bedeutungszumessung V=.20***

sehr gering 5 64

gering 16 107

durchschnittlich 30 120

gross 32 309

sehr gross 21 132

alter V = .19***

18–29 Jahre 47 51

30–39 Jahre 29 100

40–49 Jahre 15 135

50–59 Jahre 21 143

60–69 Jahre 22 178

über 70 Jahre 30 148
a zur interpretation der statistischen masszahlen vgl. Abschnitt 5 «zur methode».
die zahlen in Klammern geben lediglich eine tendenz an, da die Anzahl Fälle unter fünfzig liegt und 
deshalb keine statistischen schlüsse zulässt.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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Wahrnehmung

der inhalt der Auns-initiative war einer deutlichen mehrheit der stimmenden in den grund-
zügen bekannt. 63 prozent der teilnehmenden gaben als vorlageninhalt an, dass bei staats-
verträgen das volk zwingend das letzte Wort haben soll. Kaum einer fügte jedoch noch 
hinzu, dass dies einerseits bloss für bestimmte gruppen von verträgen und andererseits 
nur in «wichtigen bereichen» gelten soll. 5 prozent verknüpften mit der vorlage gewisse 
aussenpolitische haltungen, etwa die verhinderung eines eu-beitritts. Andere inhaltliche 
bezugnahmen wurden kaum gemacht. 

überdurchschnittlich viele teilnehmende wussten über den vorlageninhalt nicht bescheid. 
Jeder fünfte stimmende vermochte im interview keine Antwort darauf zu geben, worum es 
bei der staatsvertrags-initiative ging. unwissenheit führte jedoch nicht dazu, dass man die 
vorlage verstärkt ablehnte. die Ablehnungsquote ist unter denjenigen, die keine Ahnung 
vom vorlageninhalt hatten, nicht signifikant höher als bei den anderen stimmenden.16  

tabelle 4.3:  staatsverträge vors volk – Wahrnehmung der inhalte in prozent der stimm-
berechtigten (nur erstnennungen)

Wahrnehmung* Total stimmende nichtstimmende 

% n % n % n

Ausweitung 
 mitspracherechte

44 668 63 366 32 290

Aussenpolitische positionen, 
ziele (z.b. verhinderung eu-
beitritt, etc.)

3 49 5 30 2 19

mitspracherecht bei hohen 
Ausgaben

1 19 2 12 0.7 6

svp/Auns-initiative 2 34 3 17 2 15

gründe pro/contra 0.1 1 0.1 1 0 0

Allgemeines 4 62 6 36 3 25

Anderes 1 12 1 3 1 9

offensichtlich falsche 
inhaltsangabe

0.1 2 0.3 2 0 0

Weiss nicht / keine Antwort 44 674 20 114 60 555

* die Aussagen wurden nach teilnahme gewichtet.
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

16 der Anteil nein-stimmen beträgt in dieser gruppe 73 prozent und liegt somit nur zwei prozent unter 
dem gesamtschweizerischen ergebnis.

die stimmmotive 

etwas mehr als die hälfte aller Ja-stimmenden (53%) forderte mehr mitspracherechte bei 
völkerrechtlichen verträgen. es war die mit Abstand am häufigsten genannte rechtfertigung 
für die zustimmung zur initiative. Aus den wenigsten dieser Antworten geht jedoch hervor, 
weshalb man für eine Ausweitung der volksrechte in der Aussenpolitik war. 10 prozent der 
initiativbefürworterinnen waren diesbezüglich etwas präziser. sie begründeten ihren ent-
scheid damit, dass sie unzufrieden seien mit der Aussenpolitik des bundesrates bzw. gar 
mit der regierungstätigkeit im generellen. einige waren gar der Ansicht, die regierung bzw. 
das parlament würde gegen den Willen des volkes arbeiten. Weitere 6 prozent waren der 
Ansicht, dass nur das stimmvolk gewisse aussenpolitische positionen (etwa die verhinde-
rung eines eu-beitritts) garantieren könne und stimmten deshalb für eine Ausweitung der 
volksrechte. daneben wurden noch weitere, vereinzelte motive genannt wie beispielswiese 
die Aufrechterhaltung der direkten demokratie oder die überzeugung, dass volksentschei-
de eine höhere demokratische Qualität hätten als regierungs- oder parlamentsentscheide.
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tabelle 4.4:  staatsverträge vors volk – stimmmotive (mehrfachantworten möglich)

spontan geäusserte Gründe für den entscheid erstnennungen alle nennungen

% n % n

Ja-stimmende

mehr mitspracherechte 53 99 62 116

unzufrieden mit regierung bzw. regierungsentscheiden 
in der Aussenpolitik

10 19 15 27

generelle aussenpolitische positionen  
(z.b. verhinderung eu-beitritt)

6 12 8 15

Allgemeines 12 22 18 34

Anderes (Qualität der entscheide, Aufrechterhaltung 
direkte demokratie)

12 22 34 64

empfehlungen 2 4 2 4

Weiss nicht / keine Antwort 4 8 61 113

total 100 186 201 373

nein-stimmende

überforderung der stimmbürgerschaft  
(durch zu viele oder zu komplexe vorlagen)

41 230 62 351

zuständigkeitsbereich der regierung, des parlaments 
bzw. vertrauen in regierung und parlament

19 110 36 203

Allgemeines 20 111 29 166

Falscher politischer Ansatz  
(z.b. erschwert int. zusammenarbeit)

5 27 12 70

gegen svp/Auns 3 15 5 27

Aussenpolitische positionen 2 10 2 13

Anderes 2 11 3 16

empfehlungen 1 4 1 5

Weiss nicht / keine Antwort 9 49 53 299

total 100 567 203 1150

© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.

eine relative mehrheit von 41 prozent der nein-stimmenden lehnte eine Ausweitung der 
volksrechte in der Aussenpolitik ab, weil sie der Ansicht waren, dass dies die stimmbür-
ger und stimmbürgerinnen überfordern würde. dabei wurden vornehmlich zwei ursachen 
für diese überforderung angegeben: einerseits würde die zahl der obligatorischen refe-
renden massiv ansteigen und andererseits müsste sich das stimmvolk mit hochkomplexen 
vertragswerken auseinandersetzen, welchen es nicht gewachsen sei. etwa jede/r fünfte 
nein-stimmende (19%) vertrat zudem entweder die haltung, dass die Aussenpolitik eine 
Angelegenheit sei, welche der regierung und/oder dem parlament obliege oder sprach dem 
bundesrat bzw. der bundesversammlung sein grundsätzliches vertrauen aus. Fünf prozent 
fanden, die Auns-initiative verkompliziere die direkte demokratie bzw. erschwere die in-
ternationale zusammenarbeit unnötigerweise. Weiteren 3 prozent genügte der umstand, 
dass die initiative aus den reihen der Auns bzw. der svp stammt, als Ablehnungsgrund. 
eine beträchtliche zahl (20 prozent) äusserte sich in sehr allgemeiner Form negativ zur 

initiative, ohne zu erkennen zu geben, welches die spezifischen beweggründe für das nein 
waren, sofern solche denn auch wirklich vorlagen. zuletzt vermochten 9 prozent derer, die 
das Auns-begehren ablehnten, nicht zu sagen, was sie dazu motivierte. sie antworteten auf 
die Frage nach dem entscheidgrund mit einem «weiss nicht».

die Pro- und Kontra-argumente

die Analyse der Argumentenhaltung lässt sich in einem knappen satz zusammenfassen: die 
Argumente der gegnerschaft überzeugten stärker als diejenigen der befürworterschaft. 
dies wird durch folgende zahlen belegt: nur eines der pro-Argumente – dasjenige, wonach 
das schweizer stimmvolk nicht nur bezahlen, sondern auch mitbestimmen soll – fand An-
klang bei mehr als der hälfte der teilnehmenden. Allerdings floss dieses Argument kaum 
in das entscheidkalkül mit ein.17 es hatte bloss einen generellen charakter, ohne dass die 
stimmbürgerinnen einen konkreten bezug zur eigentlichen Abstimmungsfrage herstellten.

die beiden anderen, von uns getesteten pro-Argumente erhielten weniger als 50 prozent 
zustimmung, wenn auch deutlich mehr als der Ja-Anteil an der urne. 49 prozent der be-
fragten zeigten sich damit einverstanden, dass die initiative den schleichenden beitritt zur 
eu verhindere. 42 prozent stimmten der Aussage zu, wonach die Aussenpolitik die innenpo-
litik immer stärker mitbestimme und das schweizer volk deshalb mehr mitspracherechte 
bekommen solle. die zustimmungsraten zu diesen Argumenten sind, wie gesagt, deutlich 
höher als der Ja-stimmenanteil an der urne. dies zeigt, dass ein beträchtlicher teil der 
stimmbürgerschaft gewisse sympathien zur vorlage hegte. doch letztlich wogen, wie gleich 
im Anschluss zu zeigen sein wird, die nachteile einer Ausweitung der direkten demokratie 
in der Aussenpolitik stärker als die unzufriedenheit mit einzelnen aussenpolitischen be-
schlüssen. 

Alle drei in der umfrage abgefragten Kontra-Argumente erzielten nämlich eine zustimmung 
von deutlich über 50 prozent. Am besten kam das Argument an, welches eine überforde-
rung der stimmbürgerschaft bei Annahme der initiative postulierte. drei von vier befragten 
Abstimmungsteilnehmer und selbst etwas mehr als ein drittel der Ja-stimmenden (34%) 
pflichteten dem statement bei, wonach die in der initiative geforderten mitspracherechte 
nicht zu mehr demokratie, sondern zu mehr unnötigen Abstimmungen führe. hierin zeigt 
sich das dilemma der initiative in beispielhafter Art und Weise: zwar hätte ein beträchtlicher 
teil der stimmbürgerschaft in vereinzelten Fällen wohl gerne über staatsverträge an der 
urne abgestimmt (weil er wahrscheinlich mit dem endergebnis nicht zufrieden war), aber 
nur die wenigsten wünschen, bei allen staatsverträgen in wichtigen bereichen mitentschei-
den zu müssen. 

17 diese Aussage beruht auf einem multivariaten test aller Argumente. in einem solchen test wird über-
prüft, wie gross die relative einflussstärke der einzelnen Argumente ist, wenn gleichzeitig für den ein-
fluss aller anderen Argumente kontrolliert wird. das besagte Argument übte bei diesem multivariaten 
test keinen signifikanten einfluss auf das entscheidverhalten aus.
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eine ebenfalls hohe Akzeptanz erfuhr das Argument, wonach die initiative unnötig sei, weil 
das schweizer stimmvolk bereits heute über die wichtigsten staatsverträge befinden kön-
ne. 70 prozent aller teilnehmenden folgten dieser Argumentation. dieses Argument war 
inhaltlich und auch logisch eng verknüpft mit dem zuvor genannten Argument, weshalb es 
häufig dieselben waren, welche diese Aussagen bekräftigten.

das Argument, wonach die initiative die verhandlungsposition des bundesrates schwäche 
und so insgesamt der schweiz schade, erhielt eine zustimmung von 62 prozent aller stim-
menden.

gesamthaft betrachtet lässt sich sagen, dass die initianten und initiantinnen zwar ein 
thema auf die direktdemokratische Agenda brachten, dass einen beträchtlichen teil der 
stimmbürgerschaft in der einen oder anderen Weise beschäftigt. indes, die initiative ver-
langte – wie aus dem Argumententest klar hervorgeht – zu viel oder, dies muss als erklä-
rung ebenfalls in betracht gezogen werden, war zu wenig klar in bezug darauf, welches die 
«wichtigen bereichen» seien, die ein obligatorisches referendum nötig machen.

tabelle 4.5:  staatsverträge vors volk – Akzeptanz der pro- und Kontra-Argumente bei den 
stimmenden in prozent

Pro-argumente
einverstanden 

(%)
nicht einver-
standen (%)

Weiss 
nicht (%)

Aussenpolitische Abkommen beeinflussen immer 
mehr die innenpolitik der schweiz. es ist zentral, 
dass das volk hier stärker mitbestimmen kann.

total 42 52 6
Ja 86 10 5

nein 28 65 7

das schweizer stimmvolk soll nicht nur bezahlen, 
sondern auch mitbestimmen können.

total 68 28 5
Ja 94 6 1

nein 59 35 6

die initiative ist ein mittel, um den schleichenden 
eu-beitritt zu verhindern.

total 49 39 12
Ja 74 20 7

nein 40 46 14

Kontra-argumente
einverstanden 

(%)
nicht einver-
standen (%)

Weiss 
nicht (%)

die initiative ist unnötig. das schweizer stimmvolk 
kann bereits heute über wichtige staatsverträge 
abstimmen. 

total 70 26 4
Ja 28 70 2

nein 84 12 5

die initiative schadet der schweiz, weil sie die 
 verhandlungsposition des bundesrats bei inter-
nationalen Abkommen schwächt.

total 62 31 7
Ja 24 68 8

nein 74 19 7

die initiative führt nicht zu mehr demokratie, 
 sondern zu mehr unnötigen Abstimmungen.

total 75 20 5
Ja 34 61 4

nein 88 7 5

resultate in linienprozenten. lesebeispiel: 42% aller stimmenden (86% der Ja-stimmenden; 28% 
der nein-stimmenden) pflichteten dem ersten Argument bei, 52% (10% der Ja-stimmenden und 65% 
der nein-stimmenden) lehnten es ab und 6% (5%; 7%) konnten sich nicht entscheiden.
n gesamtheit der antwortenden stimmenden = 753 (gewichtet).
© universität bern / gfs.bern: voX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 17.06.2012.
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zur methode 
 
der vorliegende bericht beruht auf einer von der voX-partnerschaft realisierten nachbe-
fragung. gfs.bern führte die befragung innerhalb von 15 tagen nach der volksabstimmung 
vom 17. Juni 2012 durch. die Analyse wurde durch das institut für politikwissenschaft an der 
universität bern (ipz) vorgenommen.

die befragung wurde von 75 befragerinnen von zu hause aus telefonisch ausgeführt, 
wobei gfs.bern als Kontrollinstanz die möglichkeit hatte, die befragung extern und ohne 
vorankündigung zu beaufsichtigen. die stichprobenziehung erfolgte in einem dreistufigen 
zufallsverfahren, wobei auf der ersten stufe (sprachregionen) die zahl der befragten für 
die drei sprachregionen festgelegt wurde. Auf der zweiten stufe (haushalte) erfolgte eine 
zufallsauswahl aus dem elektronischen, aktualisierten telefonverzeichnis der swisscom. 
die Auswahl auf der dritten stufe (personen aus dem jeweiligen haushalt) erfolgte nach 
dem «geburtstagprinzip». die stichprobe betrug 1507 personen, davon stammten 53 pro-
zent der befragten aus der deutschschweiz, 27 prozent aus der Westschweiz und zwanzig 
prozent aus der italienischsprachigen schweiz. mit nichtteilnehmenden wurde nur ein teil 
des interviews durchgeführt. die verweigerungsquote belief sich auf 84 prozent; d.h. mit 
16 prozent der kontaktierten personen konnte ein interview durchgeführt werden. 

das demographische Abbild ist weitgehend gewährleistet.18 die Abweichungen bei den Al-
tersklassen und dem geschlecht betragen maximal 0,1 prozent, was innerhalb des stich-
probenfehlers liegt. Wie immer sind die an der Abstimmung teilnehmenden überrepräsen-
tiert (+20%). Jedoch bewegt sich die Abweichung von der realen Abstimmungsbeteiligung 
im rahmen früherer voX-Analysen. die in der umfrage ermittelten stimmenverhältnisse 
weichen unterschiedlich stark vom effektiven ergebnis ab. die befürworterinnen der re-
vision des Kvg sind leicht übervertreten (differenz: +2.2 prozentpunkte). bei den anderen 
beiden vorlagen sind die befürworterinnen hingegen untervertreten. die ermittelten Ja-
Anteile liegen bei der Auns-initiative (–7.7 prozentpunkte) und bei der initiative «eigene vier 
Wände dank bausparen» (–6.2 prozentpunkte) jeweils unter dem effektiven Anteil. 

Wir haben, wie seit der voX-Analyse nr. 70 üblich, für die durchführung bestimmter be-
rechnungen gewichtungsfaktoren für die beteiligung resp. das Abstimmungsverhalten 
verwendet. gewichtet wurde dort, wo sich die untersuchungsvariable jeweils auf Ja- und 
nein-stimmende bzw. auf teilnehmende und nichtteilnehmende bezog. 

die grösse der stichprobe (1507 personen) ergibt bei einer reinen zufallsauswahl und einer 
verteilung der prozentwerte von 50%:50% einen stichprobenfehler von +/–2,5 prozentpunk-
ten. bei einer geringeren stichprobengrösse erhöht er sich, z.b. bei den ca. 820 Abstim-
mungsteilnehmenden in der vorliegenden untersuchung auf +/–3,4. liegen die prozent-

18 siehe hierzu: longchamp, c. et al.: technischer bericht zur voX-Analyse vom 17. Juni 2012, gfs.bern, 9. 
Juli 2012.

werte weiter auseinander, so reduziert sich der stichprobenfehler (z.b. bei einem ergebnis 
von rund 70%:30% auf +/–3,1). vorsicht bei der interpretation von daten ist also dort geboten, 
wo die subsamples klein sind und die verteilung der prozentwerte zugleich ausgeglichen 
ist. in solchen Fällen können auf grund des grösseren stichprobenfehlers keine Aussagen 
über mehrheitsverhältnisse gemacht werden.

die bestimmung des signifikanzniveaus stützt sich auf den unabhängigkeitstest mittels 
chi-Quadrat. dabei bedeutet * eine irrtumswahrscheinlichkeit von unter 0.05, ** eine sol-
che von unter 0.01 und *** eine solche unter 0.001. im letzteren Fall heisst dies, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein zusammenhang zwischen zwei variablen zufällig entstanden 
ist, unter einem promille liegt und demnach der zusammenhang als sehr hoch signifikant 
bezeichnet werden kann. Alle Werte, die eine irrtumswahrscheinlichkeit von über 0.05 ha-
ben, sind gemäss statistischer Konvention als nicht signifikant anzusehen. Als beziehungs-
mass für bivariate beziehungen wurde der Koeffizient von cramers v verwendet. bei diesem 
Koeffizienten kann bei einem Wert von 0 von keinem zusammenhang und bei einem Wert 
von 1 von einem vollständigen zusammenhang ausgegangen werden. die Werte für unter-
schiedliche bivariate beziehungen lassen sich allerdings nicht direkt vergleichen, da zu ih-
rer berechnung auch die Anzahl der merkmalskategorien beider variablen und die Fallzahl 
beizuziehen sind.
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